
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskammer 8 

Aktenzeichen: BKB-19/00738-01 

Beschluss 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG, § 32 Abs. 1 Nr. 1 und 2 

i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a und§ 5 ARegV 

wegen Genehmigung des Regulierungskontosaldos 2018 und der Ver­

teilung durch Zu- und Abschläge auf die Erlösobergrenzen der 

Kalenderjahre 2020 bis 2022 

hat die Beschlusskammer 8 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekom­

munikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch den Vorsitzenden Karsten Bourwieg, 

den Beisitzer Bernd Petermann 

und den Beisitzer Stefan Albrecht, 

auf Antrag der Regionetz GmbH, Lombardenstraße 12-22, 52070 Aachen, vertreten 

durch die Geschäftsführung 

- Antragstellerin -
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am 01 .12.2021 beschlossen: 

1. Der Regulierungskontosaldo der Antragstellerin für das Jahr 2018 sowie 

die Verteilung durch Zu- bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlös­

obergrenzen der Kalenderjahre 2020 bis 2022 werden gemäß Anlage 1 

dieses Beschlusses genehmigt. Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

2. Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

Gründe 

1. 

Die Antragstellerin hat mit Schreiben vom 28.06.201919 einen Antrag auf Geneh­

migung der Zu- bzw. Abschläge aus dem Regulierungskonto des Jahres 2018 ge­

mäß§ 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a i.V.m. § 5 Abs. 3 ARegV gestellt. 

Am 13.09.201919 hat die Beschlusskammer eine vorläufige Anordnung hinsichtlich 

des Regulierungskontos des Kalenderjahres 2018 sowie der Verteilung durch Zu­

bzw. Abschläge auf die kalenderjährlichen Erlösobergrenzen der Jahre 2020 bis 

2022 erlassen. 

Die Beschlusskammer hat der Antragstellerin gemäß§ 67 Abs. 1 EnWG mit Schrei­

ben vom 31 .08.2021 Gelegenheit gegeben, sich zu der beabsichtigten Entschei­

dung der Beschlusskammer zu äußern. Die Antragstellerin hat unter anderem mit 

Schreiben vom 21 .09.2021 und 15.10.2021 Stellung genommen. 

Sie trägt in ihrer Stellungnahme insbesondere zu den dauerhaft nicht beeinflussba­

ren Kostenanteilen der ehemaligen regionetz GmbH, den vermiedenen Netznut­

zungsentgelten , den Kostenveränderungen bei der Messung bzw. Messstellenbe­

trieb, den vorgelagerten Netzkosten und zu der Netzübernahme Verlautenheide mit 

der Übertragung der Erlösobergrenze zum 01 .01 .2018 vor. Die 

Landesregulierungsbehörde, in deren Gebiet der Netzbetreiber seinen Sitz hat, 

wurde gemäß § 55 Abs. 1 EnWG über die Einleitung des Verfahrens informiert. Das 

Bundeskartellamt und die Landesregulierungsbehörde wurden gemäß § 58 Abs.1 

S. 2 EnWG beteiligt. 
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Im Übrigen wird auf die Verfahrensakte verwiesen. 

II. 

1. Zuständigkeit 

Die Bundesnetzagentur ist gemäß § 54 Abs. 1 und 3 EnWG die zuständige 

Regulierungsbehörde. 

Die Zuständigkeit der Beschlusskammer ergibt sich aus § 59 Abs. 1 S. 1 EnWG. 

2. Ermittlung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösober­

grenzen der Jahre 2020 bis 2022 nach § 5 Abs. 3 

ARegV 

2.1 Ermächtigungsgrundlage 

Die Genehmigung der Zu- bzw. Abschläge auf die Erlösobergrenzen der Antragstel­

lerin für die Jahre 2020 bis 2022 erfolgt auf Grundlage des§ 29 Abs. 1 EnWG, § 32 

Abs. 1 Nr. 1 und 2 i.V.m. § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, § 5 ARegV. 

Die Regulierungsbehörde genehmigt gemäß§ 5 Abs. 3 ARegV Zu- bzw. Abschläge 

auf die Erlösobergrenzen der Antragstellerin für die Jahre 2020 bis 2022, die sich 

aus dem Saldo des Regulierungskontos zum 31.12.2018 ergeben. Die ermittelten 

Differenzen nach § 5 Abs. 1 ARegV und die Zu- und Abschläge sind gemäß § 5 

Abs. 2 ARegV zu verzinsen. 

Für die Berechnung der Zu- und Abschläge auf die entsprechenden Erlösobergren­

zen wird zunächst der Saldo zum 31 .12.2018 ermittelt. Dieser wird sodann um ein 

Jahr aufgezinst, um zu berücksichtigen, dass die Auflösung des Regulierungskon­

tosaldos erst im Jahre 2020 beginnt. 

Der Ausgleich des aufgezinsten Saldos zum 31.12.2018 erfolgt in drei gleichmäßi­

gen Raten ab dem Jahr 2020. Zusätzlich erfolgt gemäß§ 5 Abs. 3 S. 3 ARegV eine 

Verzinsung des im jeweiligen Kalenderjahr durchschnittlich gebundenen Saldos 

nach § 5 Abs. 2 ARegV. Der Zinssatz für die Aufzinsung im Jahr 2019 und im ge­

samten Auflösungszeitraum entspricht dem 10-jährigen Durchschnitt der von der 
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Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrenditen "festverzinslicher Wertpapiere inlän­

discher Emittenten" der Kalenderjahre 2009 bis 2018 in Höhe von 1,34 Prozent. 

2.2 Positionen im Regulierungskonto 

Die einzelnen Positionen im Regulierungskonto ergeben sich aus § 5 Abs. 1 

ARegV. Für den Elektrizitätsbereich sind dies im Einzelnen: 

a) die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zulässigen Erlösen und den von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwick­

lungen erzielbaren Erlösen, 

b) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13 und 17 ARegV und den in der Erlösobergrenze 

diesbezüglich enthaltenen Ansätzen, 

c) die Differenz zwischen den tatsächlich entstandenen Kosten nach § 11 

Abs. 5 ARegV i.V.m. der Festlegung volatiler Kosten nach § 11 Abs. 5 

ARegV zur Berücksichtigung von Verlustenergiekosten in der zweiten Regu­

lierungsperiode und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen bzw. der entsprechenden freiwilligen Selbstverpflichtung nach § 11 

Abs. 4 S. 2 ARegV sowie 

d) die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei effizienter Leistungser­

bringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu dem auch die 

Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich enthaltenen 

Ansätzen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl der Anschluss­

nutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber durchge­

führt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Mess­

stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsys­

temen im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. In das Regulie­

rungskonto wird auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des 

Netzbetreibers im Zusammenhang mit § 40 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S. 1 und 2 

EnWG in Verbindung mit § 55 Abs. 1 Nr. 4 oder Abs. 2 MsbG verursacht 

wird, soweit der Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war. 
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2.3 Differenz zwischen zulässigen Erlösen und erzielba­

ren Erlösen 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz der zulässigen Erlöse und der von 

der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tatsächlichen Mengenentwicklung er­

zielbaren Erlöse im Regulierungskonto zu erfassen. Die angepasste Erlösober­

grenze wird in den Anlagen 3a bis c der von der Antragstellerin angepassten Er­

lösobergrenze gegenübergestellt. 

Die in den Einzelbestandteilen der Erlösobergrenze gegenüber dem Ansatz der An­

tragstellerin ermittelten Differenzen ergeben sich ebenfalls aus der Anlage 3a bis 

C. 

2.3.1 Zulässige Erlöse 

Die zulässigen Erlöse bestimmen sich gemäß § 4 ARegV. Dabei sind die gemäß 

§ 4 Abs. 1 und 2 ARegV bestimmten Erlösobergrenzen nach Maßgabe von § 4 

Abs. 3 bis 5 ARegV kalenderjährlich von der Antragstellerin anzupassen. 

Dies umfasst insbesondere die zulässige Anpassung der jeweiligen kalenderjährli­

chen Erlösobergrenze in Folge von Änderungen des Verbraucherpreisgesamtinde­

xes nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 ARegV) sowie Änderungen von dauerhaft 

nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 bis 6a, 8, 8b bis 

11 , 12a bis 13 und 17 ARegV sowie § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 S. 1 

Nr. 2 ARegV). 

Die Antragstellerin setzt im Erhebungsbogen zum Regulierungskonto des Jahres 

2018 andere, vom Erhebungsbogen zur Anpassung der Erlösobergrenze abwei­

chende zulässige Erlöse an. Daraus resultieren unterschiedliche Differenzen zwi­

schen den Angaben des Netzbetreibers und den, durch die Beschlusskammer er­

mittelten Werten in den Anlagen 2 und 3a. 

Kosten oder Erlöse aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), der Nachrüstung gemäß der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), genehmigten 

Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), der 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 Abs. 2a ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a 
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ARegV, aus vermiedenen Netzentgelten (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 13 ARegV) sowie aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die 

die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 EEG erfüllen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 ARegV 

können auf Basis von Planwerten angepasst werden und fließen im Rahmen eines 

Plan-lst-Abgleichs in das Regulierungskonto ein. 

Weiterhin können Anpassungen aufgrund einer Mehrerlösabschöpfung nach § 34 

Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV in analoger Anwendung erfolgen. 

Zudem können jeweils auf Antrag der Antragstellerin gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 

und 2 ARegV Anpassungen der Erlösobergrenze in Folge von beschiedenen 

Anträgen nach Maßgabe des § 10 ARegV (Erweiterungsfaktor) und einer nicht 

zumutbaren Härte (Härtefall) gewährt werden. Die Anpassung aufgrund eines vor­

herigen Saldos eines Regulierungskontos erfolgt nach § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1 a, S. 3 

ARegV. 

Eine weitere Anpassung der Erlösobergrenze ist gemäß § 4 Abs. 5 ARegV nach 

Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) möglich. 

Die Antragstellerin hat unter den Aktenzeichen BKB-14/0738-13 und BKB-16/0738-

13 öffentlich-rechtliche Verträge mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch 

diese Verträge wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden 

Beträge geändert. Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den 

erzielbaren Erlösen zu berücksichtigen. Zur Bestimmung der zulässigen Erlöse ist 

somit generell auf die vor Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrages ursprüng­

lich festgelegten bzw. nach § 4 Abs. 3 und 4 ARegV angepassten kalenderjährli­

chen Erlösobergrenzen abzustellen. 

In der Anlage 3a erfolgt jedoch unter „Sonstiges" der Ausweis eines Anpassungs­

betrages aus technischen Gründen bei den zulässigen Erlösen und nicht bei den 

erzielbaren Erlösen.Eine Änderung der Erlösobergrenzen erfolgte bei der Antrag­

stellerin auch aufgrund von Teilnetzübergängen nach§ 26 Abs. 2 bis 5 ARegV. Die 

zu berücksichtigenden Teilnetzübergänge sind in Anlage 3c ausgewiesen. 
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Die Antragstellerin hat sich zu den Verfahren BKB-16/3764-717, BKB-16/3764-718, 

BKB-17/3764-716, BKB-18/01788-71 und BKB-20/03764-717 mit dem jeweiligen 

aufnehmenden/abgebenden Netzbetreiber darauf geeinigt, dass der abgebende 

Netzbetreiber/die Antragstellerin Anteile des Regulierungskontosaldos, die auf das 

übergebene Teilnetz entfallen, bei dem Antrag nach§ 5 ARegV nicht mehr berück­

sichtigt. Diese Vereinbarungen haben im Antrag der Antragstellerin Berücksichti­

gung gefunden. Aus den von der Antragstellerin berücksichtigten Beträgen für die 

zuvor genannten Teilnetzübergänge nach § 26 Abs. 2 bis 5 ARegV und den aus 

den jeweiligen Beschlüssen resultierenden Werten ergibt sich eine Abweichung in 

der Höhe von - €. 

Darüber hinaus hat die Beschlusskammer den von der Antragstellerin unter den 

Teilnetzübergängen nach § 26 Abs. 2 bis 5 ARegV berücksichtigten Vollnetzüber­

gang der regionetz GmbH umgebucht und unter „Sonstiges" in der Anlage 3a aus­

gewiesen, da es sich hierbei nicht um einen Teilnetzübergang nach§ 26 Abs. 2 bis 

5 ARegV handelt. Zwischen dem von der Antragstellerin für den Vollnetzübergang 

der regionetz GmbH angesetzten Wert in der Höhe von € und dem von 

der Beschlusskammer für die Netzaufnahme der regionetz GmbH berücksichtigten 

Wert €) ergibt sich eine Abweichung in der Höhe von - €. Die 

Zusammensetzung des von der Beschlusskammer zugrunde gelegten Betrages ist 

in der Anlage 3a „Vergleich der Erlösobergrenzen der regionetz GmbH" und Anlage 

3c „Netzveränderungen" ausgewiesen. Weiterhin wurde der Antragstellerin von der 

Beschlusskammer ein Antrag auf Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergren­

zen aufgrund eines Antrags auf Einbeziehung eines Zuschlags für Kosten aus For­

schung und Entwicklung i. S. d. § 25a ARegV genehmigt. Die zulässigen Erlöse des 

Jahres 2018 der Antragstellerin wurden somit um den mit dem Beschluss (AZ: BK8-

13/0738-31) vom 29.10.2020 genehmigten Zuschlag auf die Erlösobergrenze ange­

passt. Daraus ergibt sich bei den dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen 

für das Jahr 2018 eine Abweichung in Höhe von - €. 

Bei den vorübergehend nicht beeinflussbaren Kostenanteilen haben sich Abwei­

chungen in Höhe von - ergeben, die sich aus der Festlegung der Erlösober­

grenzen ergeben. 
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2.3.1.1 Änderungen des Verbraucherpreisgesamtindexes 

nach § 8 ARegV (§ 4 Abs. 3 5. 1 Nr. 1 ARegV) 

Hinsichtlich der Anpassung der Erlösobergrenze ist die Änderung des Verbraucher­

preisgesamtindexes nach § 8 ARegV zu berücksichtigen. Hierfür ist für das Jahr 

2018 gemäß§ 8 S. 2 ARegV der Verbraucherpreisgesamtindex des Jahres 2016 in 

Höhe von 107,40 zu verwenden. Hier hat sich aufgrund der Änderung der vorüber­

gehend nicht beeinflussbaren Kostenanteile eine geringfügige Folgeabweichung in 

Höhe von 21 € ergeben. 

2.3.1.2 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 5. 1 Nr. 1, 3, 7, Sb 

bis 12a und 14 sowie S. 2 und 4 ARegV (§ 4 Abs. 3 

S. 1 Nr. 21 . H5 ARegV) 

Kosten oder Erlöse aus gesetzlichen Abnahme- und Vergütungspflichten (Nr. 1 ), 

Betriebssteuern (Nr. 3), Mehrkosten für die Errichtung, Zahlungen an Städte oder 

Gemeinden nach Maßgabe von § 5 Abs. 4 StromNEV (Nr. 8b), betrieblichen und 

tarifvertraglichen Vereinbarungen zu Lohnzusatz- und Versorgungsleistungen, 

soweit diese in der Zeit vor dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen worden sind 

(Nr. 9), der im gesetzlichen Rahmen ausgeübten Betriebs- und Personalratstätigkeit 

(Nr. 10), der Berufsausbildung und Weiterbildung im Unternehmen und von 

Betriebskindertagesstätten für Kinder der im Netzbereich beschäftigten 

Betriebsangehörigen (Nr. 11 ), Forschung und Entwicklung nach Maßgabe des § 

25a ARegV (Nr. 12a) sowie Kosten und Erlöse nach § 11 Abs. 2 S. 2 und 4 ARegV 

wurden vom Netzbetreiber gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 1. HS ARegV jeweils auf 

die im vorletzten Kalenderjahr entstandenen Kosten angepasst 

2.3.1.3 Änderungen von dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 5. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 

13, 16 und 17 ARegV (§ 4 Abs. 3 5. 1 Nr. 2, 2. HS 

ARegV) 

Kosten aus der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen (§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV), für die . Nachrüstung aufgrund der 

Systemstabilitätsverordnung (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 5 ARegV), aus genehmigten 
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Investitionsmaßnahmen nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6 ARegV), der 

Auflösung des Abzugsbetrags nach § 23 ARegV (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 6a ARegV), 

aus vermiedenen Netzentgelten(§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 8 ARegV), aus der Auflösung 

von Netzanschlusskostenbeiträgen und Baukostenzuschüssen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 

13 ARegV), sowie aus Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die die 

Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 EEG erfüllen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 17 ARegV) 

wurden vom Netzbetreiber auf Basis von Plankosten gemäß § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 

ARegV angepasst. 

2.3.1.4 Anpassungen aufgrund von Mehr -oder Mindererlö­

sen nach § 34 Abs. 1 ARegV i.V.m. § 11 StromNEV 

(analog) 

Die Anpassung aufgrund der Mehrerlösabschöpfung nach § 34 Abs. 1 ARegV 

i.V.m. § 11 StromNEV (analog), wurde bei der Berechnung der zulässigen Erlös­

obergrenze in Anlage 3a berücksichtigt. Abweichungen des von der Beschlusskam­

mer ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind der Anlage 3a zu 

entnehmen. 

2.3.1.5 Anpassung nach Maßgabe des § 5 ARegV (Saldo des 

Regulierungskontos) gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 Nr. 1a 

ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 5 ARegV gemäß § 4 Abs. 4 S. 1 

Nr. 1 a ARegV angepasst. Hinsichtlich der Kalenderjahre 2013 bis 2016 erfolgten 

durch die Beschlusskammer zunächst eine vorläufige und schließlich eine endgül­

tige Bestimmung der Salden und der Verteilung auf sechs Kalenderjahre durch Zu­

und Abschläge auf die Erlösobergrenze gern. § 34 Abs. 4 ARegV (Az. jeweils BK8-

17/0738-01 ). Maßgeblich für die Bestimmung der zulässigen Erlöse für den Saldo 

des Jahres 2018 ist der endgültige durch die Beschlusskammer festgelegte Zu­

bzw. Abschlag (2.145.882 €). Etwaige Abweichungen des von der Beschlusskam­

mer festgestellten Auflösungsbetrag aus dem Regulierungskontosaldo 2013 bis 

2016 zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 3a zu entneh­

men. Der in der Anlage 3a ausgewiesene Wert enthält zudem den Saldo des Re­

gulierungskontos für die Jahre 2009 bis 2012 (714.406 €), der mit der Festlegung 
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der Erlösobergrenzen für die zweite Regulierungsperiode bestimmt wurde. Daraus 

ergibt sich gegenüber der Angabe der Antragstellerin insgesamt eine Abweichung 

in der Höhe von - €. 

2.3.1.6 Anpassung nach Maßgabe des§ 19 ARegV (Qualität­

selement) gemäß § 4 Abs. 5 ARegV 

Die Erlösobergrenze wurde nach Maßgabe des § 19 ARegV (Qualitätselement) 

gemäß § 4 Abs. 5 ARegV angepasst (Aktenzeichen BKB-17/0738-81 ). Daher ist 

diese Anpassung bei der Berechnung der zulässigen Erlösobergrenze in der 

Anlage 3a berücksichtigt worden. Abweichungen des von der Beschlusskammer 

ermittelten Wertes zu den Angaben der Antragstellerin sind ebenfalls der Anlage 

3a zu entnehmen. 

2.3.2 Erzielbare Erlöse 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 1 ARegV ist die Differenz zwischen den nach § 4 ARegV zu­

lässigen Erlösen und den von der Antragstellerin unter Berücksichtigung der tat­

sächlichen Mengenentwicklung erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto zu erfas­

sen. Die erzielbaren Erlöse ermitteln sich als Produkt der tatsächlich im jeweiligen 

Jahr durchgeleiteten Absatzmengen und Leistungswerten mit den zuvor im Rahmen 

der Verprobungsrechnung gemäß § 20 StromNEV ermittelten Entgelten. Bei der 

Bestimmung der erzielbaren Erlöse ist somit auf die tatsächlich physikalisch durch­

geleiteten Mengen und die in Anspruch genommenen Leistungen abzustellen, un­

abhängig davon, ob Forderungen uneinbringlich waren oder Rabatte gewährt wur­

den. 

Die Antragstellerin hat die zur Ermittlung des Regulierungskontosaldos erforderli­

chen tatsächlich erzielbaren Erlöse des abgelaufenen Kalenderjahres im Rahmen 

der Antragstellung der Beschlusskammer mitgeteilt. 

Nach Prüfung der mitgeteilten Daten durch die Beschlusskammer ergeben sich die 

in Anlage 2 dargestellten erzielbaren Erlöse. 

Die Antragstellerin hat die Beschlusskammer mit der E-Mail vom 20.10.2019 über 

die im Jahr 2018 zufließenden Beträge in Höhe von - € aus einem von der 
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Fa. Flocke & Rey verursachten Kabelschaden informiert. Daher hat die Beschluss­

kammer im Talellenblatt „E1 . Erzielbare Erlöse" des Erhebungsbogens Regulie­

rungskonto in der Hochspannung, wo der Schaden entstanden ist, bei den Erlösen 

aus sonstigen nicht genehmigungsbedürftigen Entgelten die zulässigen Erlöse in 

Höhe der von Flocke & Rey gezahlten - € angepasst (siehe Anlage „Ein­

zelaufstellung der Unterschiede der Netzbetreiberangaben und der von der Bun­

desnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2018"). 

Bei der Bestimmung der Erlöse für „Sonstige Entgelte-Netzentgeltfreistellungen von 

Energiespeichern nach § 118 Abs. 6 EnWG" hat die Antragstellerin abweichende 

Entgelte zu Ihrem Preisblatt angegeben. Für die Umspannebene HS/MS hat sie den 

Preis für Leistung größer und kleiner Knickpunkt vertauscht. Dies wurde von der 

Beschlusskammer korrigiert. Eine Abweichung hat sich daraus nicht ergeben. 

Die Antragstellerin hat unter den Aktenzeichen BK8-11 /0738-13, BK8-14/0738-13 

und BK8-16/0738-13 zur Umsetzung höchstrichterlicher Rechtsprechung öffentlich­

rechtliche Verträge mit der Bundesnetzagentur geschlossen. Durch diese Verträge 

wurden die der jährlichen Entgeltbildung zu Grunde zu legenden Beträge geändert. 

Diese Beträge sind im Regulierungskonto beim Abgleich mit den erzielbaren Erlö­

sen zu berücksichtigen. Dementsprechend sind die erzielbaren Erlöse der Antrag­

stellerin um die sich aus den öffentlich-rechtlichen Verträgen ergebenden Beträge 

zu korrigieren. 

Kongruent zur Kürzung im Tabellenblatt „E4", die unter Punkt 2.8.2 beschrieben 

wird, werden ebenfalls die durch die verbauten modernen Messeinrichtungen nach 

MsbG erzielten Erlöse im Tabellenblatt „E1 " gekürzt. Hieraus resultiert die Reduzie­

rung der erzielbaren Erlöse um - € . 

2.4 Differenz aus Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 

6a, 8, 13 und 17 ARegV 

Nach § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 ARegV erfolgt eine Anpassung der kalenderjährlichen 

Erlösobergrenze jeweils zum 01. Januar eines Kalenderjahres bei einer Änderung 

von dauerhaft nicht beeinflussbaren Kostenanteilen nach § 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 
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1 Bei der Bestimmung der auszuzahlenden vermiedenen Netzentgelte ist ab dem Kalenderjahr 2018 nach 
Maßgabe des § 18 StromNEV i.V.m. § 120 EnWG das Schattenpreisblatt des jeweiligen vorgelagerten Netz­
betreibers zu Grunde zu legen (vgl. Hinweise der Beschlusskammer 8 zur Anpassung der Erlösobergrenze). 
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6a, 8, 13 und 17 ARegV auf Basis des Kalenderjahres, auf das die Erlösobergrenze 

Anwendung finden soll. 

Die diesbezüglich in dem jeweiligen Erlösobergrenzenjahr enthaltenen Planansätze 

sind den in diesem Kalenderjahr tatsächlich entstandenen Kosten gegenüberzustel­

len. Die so ermittelte Differenz ist im Regulierungskontosaldo gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 

ARegV zu berücksichtigen. 

Die Antragstellerin hat die tatsächlich entstandenen Kosten und Erlöse gemäß§ 11 

Abs. 2 S. 1 Nr. 4 bis 6a, 8, 13 und 17 ARegV aus 

a) der erforderlichen Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen, 

b) der Nachrüstung nach SysStabV, 

c) genehmigten Investitionsmaßnahmen nach§ 23 ARegV, 

d) der Auflösung des Abzugsbetrags nach§ 23 ARegV, 

e) vermiedenen Netzentgelten, 

f) der Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und 

Baukostenzuschüssen, 

g) Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 EEG, die die Voraussetzungen des 

§ 15 Abs. 2 EEG erfüllen, 

übermittelt.1 

In der Anlage 2 werden diese Werte den von der Beschlusskammer ermittelten 

Werten gegenübergestellt. 



2.5 vorgelagerte Netzkosten 

Der Netzbetreiber hat Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 

Netzebenen (§ 11 Abs. 2 S. 1 Nr. 4 ARegV) in Höhe von - € berücksich­

tigt. 

Zu den vorgelagerten Netzkosten zählen neben den Kosten für Leistung, Arbeit, 

Messung, Abrechnung und Messstellenbetrieb auch etwaige folgende Aufwendun­

gen: 

• Aufwendungen für Netzreservekapazität, 

• Aufwendungen gemäß§ 14 Abs. 2 StromNEV, 

• Aufwendungen für unterspannungsseitige Messung, 

• Aufwendungen für Blindstrom und 

• Aufwendungen aus singulär genutzten Betriebsmitteln. 

Die vom Netzbetreiber in der Umspannebene HöS/HS geltend gemachten Kosten 

mit der Bezeichnung: ,,Abgrenzung JA 2018/Spitzabrechnung 2017" sind nicht dem 

Jahr 2018 zuzuordnen und wurden nicht berücksichtigt. Daraus ergibt sich bei den 

Kosten für die erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen eine Dif­

ferenz in Höhe von - € (siehe Anlage „Einzelaufstellung der Unterschiede der 

Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. 

§ 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2018"). 

2.6 Investitionsmaßnahmen 

Die Antragstellerin hat nach Maßgabe des § 23 ARegV Anträge auf Genehmigung 

von Investitionsmaßnahmen gestellt, welche von der Beschlusskammer 4 geneh­

migt wurden. Die aus diesen Projekten resultierenden Kapitalkosten wurde·n als 

Plankosten in der Erlösobergrenze berücksichtigt. Mit Schreiben vom 08.10.2019 

hat die B.eschlusskammer-4 der Antragstellerin das Ergebnis der Ist-Kostenabrech­

nung mitgeteilt. Die erzielbaren Erlöse im Regulierungskonto sind um die Differenz 

aus Plan- und Ist-Kosten in Höhe von - € anzupassen. 
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Der bei den erzielbaren Erlösen im Regulierungskonto angesetzte Differenzbetrag 

zwischen Plan- und Ist-Kosten weicht in Höhe von - € vom Prüfergebnis der 

Beschlusskammer 4 ab. 

2.7 Differenz zwischen den für das Kalenderjahr entste­

henden Kosten des Messstellenbetriebs oder der 

Messung und den in der Erlösobergrenze diesbezüg­

lich enthaltenen Ansätzen 

Gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV in der Fassung vom 29.08.2016 wird in das Regu­

lierungskonto darüber hinaus die Differenz zwischen den für das Kalenderjahr bei 

effizienter Leistungserbringung entstehenden Kosten des Messstellenbetriebs, zu 

dem auch die Messung gehört, und den in der Erlösobergrenze diesbezüglich ent­

haltenen Ansätzen einbezogen, soweit diese Differenz durch Änderungen der Zahl 

der Anschlussnutzer, bei denen der Messstellenbetrieb durch den Netzbetreiber 

durchgeführt wird, verursacht wird und soweit es sich nicht um Kosten für den Mess­

stellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen 

im Sinne des Messstellenbetriebsgesetzes handelt. 

Gemäß§ 5 Abs. 1 S. 4 ARegV in der Fassung vom 29.08.2016 wird in das Regu­

lierungskonto auch die Differenz einbezogen, die durch Maßnahmen des Netzbe­

treibers im Zusammenhang mit § 40 Abs. 2 S. 3, Abs. 3 S. 1 und 2 EnWG in Ver­

bindung mit § 55 Abs 1 Nr. 4 oder Abs. 2 des MsbG verursacht wird , soweit der 

Netzbetreiber für die Durchführung zuständig war. 

Nach§ 7 Abs. 2 MsbG sind die Kosten des Messstellenbetriebs von modernen Mes­

seinrichtungen und intelligenten Messsystemen nicht mehr in der Erlösobergrenze 

und den Netzentgelten des Netzbetreibers zu berücksichtigen, sondern dem grund­

zuständigen Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente 

Messsysteme zuzuordnen. Die Kosten für die Abrechnung der Netznutzung von 

modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen verbleiben beim 

Netzbetreiber und sind weiterhin Bestandteil der Netzentgelte. 

In das Regulierungskonto sind gemäß § 5 Abs. 1 S. 3 ARegV Kostendifferenzen 

einzubeziehen, die sich durch Änderungen der Zahl der Anschlussnutzer im Bereich 
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des konventionellen Messstellenbetriebs ergeben. Durch den Austausch von kon­

ventionellen Messeinrichtungen gegen moderne Messeinrichtungen und intelligente 

Messsysteme reduziert sich die Anzahl der Anschlussnutzer, die dem Bereich des 

konventionellen Messstellenbetriebs und damit dem Netzbetreiber zuzuordnen 

sind, während die Anzahl der Anschlussnutzer, die vom grundzuständigen Mess­

stellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme be­

treut werden, steigt. Folglich reduzieren sich die Kosten des Netzbetreibers für den 

konventionellen Messstellenbetrieb im Vergleich zu den in der Erlösobergrenze ent­

haltenen Ansätzen. 

Die Antragstellerin hat die Kostenveränderung für die Messung bzw. den Messstel­

lenbetrieb zwischen den Ansätzen in der EOG und den tatsächlich entstandenen 

Kosten übermittelt. Hiernach haben sich Differenzen ergeben. Die Antragstellerin 

macht eine Kostensteigerung gegenüber den in den in der EOG enthaltenen Ansät­

zen in Höhe von 231.597 € geltend. 

Diese Werte werden in der Anlage 4 den von der Beschlusskammer geprüften Wer­

ten gegenübergestellt. 

2.7.1 Kostensteigerung bei konventionellen Messeinrich­

tungen 

Die Antragstellerin stellt in ihren Stellungnahmen vom 21 .09.2021 und 15.10.2021 

in einer Übersicht die Entwicklung der Anzahl der Messeinrichtungen zum jeweili­

gen Jahresende 2011, 2017 und 2018 dar. 

Anzahl der fv\9ss- Anzahl der fv\9ss- Anzahl der fv\9ss­
einrichtungen zum einrichtungen zum 

31 .12.2011 31 .12.2017 

Gesamtanzan1 
da-.on Wachtberg/Rösrath/Slmmerath/Monschau 

da-..on Rest 
Delta 2018/2011 

Die Netzübernahme der Kommunen Wachtberg/Rösrath/Simmerath/Monschau sei 

dabei korrigiert, da hier eine Abbildung über die erfolgten Erlösobergrenzenübertra­

gungen gesichert sei. Im Ergebnis ergebe sich ein korrigierter Anstieg der Anzahl 

der Messeinrichtungen in Höhe von 17.479 €. 
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Die Beschlusskammer hatte die Antragstellerin in einem Telefonat am 04.10.2021 

dazu aufgefordert für die hinzugekommenen Messeinrichtungen eine Aufstellung 

nach Zählerarten (Eintarifzähler, Zweitarifzähler, etc.) zu übermitteln, um den Kos­

tenanstieg nachvollziehen zu können. 

Laut Ihrer Stellungnahme vom 15.10.2021 setzt die Antragstellerin für die hinzuge­

kommenen Messeinrichtungen einen korrigierten Mischpreis in Höhe von - € 

an. 

Nach Auffassung der Beschlusskammer lässt der von der Antragstellerin ange­

setzte Mischpreis zwar, wie im Telefonat am 04.10.2021 besprochen, die RLM-Zäh­

ler unberücksichtigt, eine Aufstellung nach Zählerarten (Eintarifzähler, Zweitarifzäh­

ler, etc.) wurde allerdings nicht übermittelt. Für die Beschlusskammer ist daher nicht 

nachvollziehbar bei wie vielen der hinzugekommenen Messeinrichtungen es sich 

um Eintarifzähler, Zweitarifzähler, Mehrtarifzähler oder Maximumtarifzähler handelt, 

die einen entsprechend gebildeten Mischpreis rechtfertigen. Zum Beispiel liegen die 

Preise für Maximumtarifzähler mit~ deutlich über den Preisen für Eintarifzäh­

ler in Höhe von - € und gehen entsprechend gewichtet in die Mischpreiskalku­

lation der Antragstellerin ein. Für die Beschlusskammer ist aber nicht ersichtlich, wie 

viele Maximumtarifzähler tatsächlich hinzugekommen sind. Die Beschlusskammer 

berücksichtigt daher die hinzugekommenen Messeinrichtungen in Höhe von 17.479 

mit dem Preis für Eintarifzähler in Höhe von 1111111€,so dass sich eine Kostenstei­

gerung in Höhe von - ergibt. 

2.7.2 Moderne Messeinrichtungen und intelligente Mess­

systeme 

Die Antragstellerin teilte in Ihrer Stellungnahme vom 21.09.2021 mit, dass im Be­

reich der modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme im Jahr 

2018 noch keine Abrechnung gemäß dem separaten Preisblatt POG stattgefunden 

habe, so dass die angegebenen Erlöse für die Messung und den Messstellenbetrieb 

im Jahr 2019 noch vollständig aus den bisherigen Preisen multipliziert mit den je­

weiligen Abrechnungsfällen resultieren. Erst ab dem Jahr 2019 erfolge eine Abrech­

nung nach dem separaten POG-Preisblatt. In der Stellungnahme vom 15.10.2021 
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hat die Antragstellerin eine Übersicht übermittelt, die die in der Gesamtzahl der Mes­

seinrichtungen enthaltenen elektronischen Messeinrichtungen, die dem Grunde 

nach die technischen Anforderungen an eine moderne Messeinrichtungen erfüllen, 

enthält: 

Anzahl der Mess- Anzahl der Mess- Anzahl der Mess­
einrichtungen zum einrichtungen zum einrichtungen zum 

31.12.20 11 31 .12.2017 31:12.2018 

Gesamt.inzahl 1 : 
dmon elektronische J\lesseinnchtungen l__ ______J 

Es ist es nicht zulässig moderne Messeinrichtungen im Jahr 2018 zunächst als kon­

ventionelle Zähler zu verbauen und abzurechnen und diese dann im Jahr 2019 dem 

grundzuständigen Messstellenbetreiber als moderne Messeinrichtung zuzuordnen 

und abzurechnen. Bei den verbauten elektronischen Messeinrichtungen handelt es 

sich daher um moderne Messeinrichtungen, die dem grundzuständigen Messstel­

lenbetreiber zuzuordnen sind und gemäß§ 7 Abs. 2 MsbG nicht mehr bei den Netz­

entgelten im Stromnetzbetrieb angesetzt werden dürfen. 

Die von der Antragstellerin verbauten, aus Sicht der Beschlusskammer, modernen 

Messeinrichtungen nach MsbG werden durch die Beschlusskammer 

auch als solche gesehen und bewertet. 

Hierbei hat die Beschlusskammer in einem ersten Schritt die Differenz der Zahl der 

Anschlussnutzer, bei denen der Zähler durch eine moderne Messeinrichtung im 

Sinne des§ 2 Nr. 15 MsbG i.V.m. § 61 Abs.1 Nr. 4 MsbG (Speichertiefe für moderne 

Messeinrichtungen) oder ein intelligentes Messsystem im Sinne des§ 2 Nr. 7 MsbG 

ersetzt wurde, ermittelt. Dabei wurde der Bestand der intelligenten Messsysteme 

und moderner Messeinrichtungen zum 01 .01.2017 mit „O" angesetzt. Damit wird si­

chergestellt, dass die Gesamtzahl der intelligenten Messsysteme und moderner 

Messeinrichtungen, die bis zum 31 .12.2018 eingebaut wurden, zu einer Verringe­

rung der Erlösobergrenze führt. 

Anschließend wird diese Differenz mit dem Preis für den Eintarifzähler (Haushalts­

zähler) multipliziert. Dieser Wert fließt als Kostenminderung in die Ermittlung des 

Regulierungskontosaldos ein. Die Zähler, die aus der Erlösobergrenze herausfallen, 
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werden dabei pauschal mit dem günstigsten Preis für den Messstellenbetrieb und 

die Messung bewertet. 

Aufgrund des frühen Stadiums des Rollouts und zahlreicher offener Fragen erkennt 

die Beschlusskammer ohne weiteren Nachweis bis zu 25 % der Kosten für an den 

grundzuständigen Messstellenbetreiber für moderne Messeinrichtungen und intelli­

gente Messsysteme abgehende Kosten als Systemkosten des Netzbetreibers an, 

die nicht aus den Erlösobergrenzen herausgelöst werden. Anhand dieser Pau­

schale wird einerseits berücksichtigt, dass ein großer Teil der Kosten einer ausge­

tauschten Messeinrichtung beim Netzbetrieb nicht mehr anfällt, andererseits ge­

wisse Kosten beim Netzbetreiber zumindest vorübergehend verbleiben können. Die 

Beschlusskammer behält sich vor, in Folgejahren insbesondere aufgrund neuer Er­

kenntnisse bei der künftigen Bestimmung von Regulierungskontosalden auch ab­

weichende Prüfansätze zu wählen. Angesichts der möglichen gemeinsamen Wahr­

nehmung der Marktrollen des Verteilernetzbetreibers und grundzuständigen Mess­

stellenbetreibers für moderne Messeinrichtungen und intelligente Messsysteme 

sind Schlüsselungen der Kosten auf beide Rollen möglich. Es sind EDM- und Zäh­

lermanagementsysteme am Markt verfügbar, die aufgrund der nicht erforderlichen 

informatorischen Entflechtung zwischen den Marktrollen innerhalb des Verteiler­

netzbetreibers auch nicht zu zusätzlichen Lizenzgebühren o.ä. führen. 

Hieraus resultiert im Tabellenblatt „E4" eine Kürzung in Höhe von - €. 

Im Ergebnis ergibt sich zu den angesetzten Werten des Netzbetreibers insgesamt 

eine Abweichung in der Höhe von €. 

Kongruent hierzu werden ebenfalls die durch die verbauten modernen Messeinrich­

tungen nach MsbG erzielten Erlöse im Tabellenblatt „E1 " gekürzt. Hieraus resultiert 

die Reduzierung der erzielbaren Erlöse um - €. 

2.8 Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und 

Baukostenzuschüssen. 

Die Antragstellerin hat im Tabellenblatt E8. ,,Auflösung von Netzanschlusskosten­

beiträgen und Baukostenzuschüssen nach § 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. S. 2 
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StromNEV des Jahres 2018" des Erhebungsbogens für das Regulierungskonto 

2018 in der Jahresscheibe 1999 einen Zugang von Baukostenzuschüssen in Höhe 

von - € angegeben. In der Spalte E „Auflösung Baukostenzuschuss [EUR]" 

wurde jedoch anstatt eines Wertes nur ein Texthinweis „Korrekturbetrag" eingetra­

gen. Die Beschlusskammer geht davon aus, dass es sich hierbei um ein Versehen 

handelt und hat bei der Auflösung der Baukostenzuschüsse in der Jahresscheibe 

1999 einen Wert in Höhe von- € berücksichtigt. Die Differenz wird in der An­

lage 2 ausgewiesen. 

2.9 Ausgleich des Regulierungskontosaldos 

Der ermittelte Saldo wird annuitätisch über drei Jahre durch Zu- und Abschläge auf 

die Erlösobergrenze verteilt. 

Der Saldo des Regulierungskontos zum 31 .12.2018 wird durch die Einzelbeträge 

hinsichtlich 

a) der Abweichung zwischen zulässigen und erzielbaren Erlösen gemäß § 5 

Abs. 1 S. 1 ARegV, 

b) der Abweichung zwischen den tatsächlichen Kosten nach § 11 Abs. 2 S. 1 

Nr. 4 bis 6a, 8, 13 und 17 ARegV und den in der kalenderjährlichen Erlös­

obergrenze enthaltenen Ansätzen gemäß§ 5 Abs. 1 S. 2 ARegV, sowie 

c) den veränderten Kosten aus Messstellenbetrieb oder Messung im Sinne des 

§ 5 Abs. 1 S. 3 und 4 ARegV 

bestimmt. Diese Differenzbeträge werden gemäß § 5 Abs. 2 ARegV verzinst. 

Der Anlage 2 sind die unverzinsten Differenzen zu entnehmen. Die Verzinsung er­

folgt gemäß § 5 Abs. 2 ARegV auf Grundlage des jährlich durchschnittlich gebun­

denen Betrags. Dieser ergibt sich aus dem Mittelwert von Jahresanfangs- und Jah­

resendbestand. Der anzuwendende Zinssatz entspricht dem auf die letzten zehn 

abgeschlossenen Kalenderjahre bezogenen Durchschnitt der von der Deutschen 

Bundesbank veröffentlichten Umlaufsrendite festverzinslicher Wertpapiere inländi­

scher Emittenten (1 ,34 %). 
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Die sich danach für die Jahre 2020 bis 2022 ergebenden Zu- bzw. Abschläge auf 

die Erlösobergrenze sind Anlage 1 zu entnehmen. 

3. Entfall der vorläufigen Anordnung 

Die Beschlusskammer hat am 13.09.2019 (Az. BKB-19/00738-01) eine vorläufige 

Anordnung zur Auflösung des Regulierungskontosaldos des Jahres 2018 getroffen. 

Die vorläufige Anordnung tritt mit der Wirksamkeit dieser abschließenden Entschei­

dung außer Kraft. 

4. Rückwirkende Festlegung 

Die rückwirkende Festlegung der Auflösung des Regulierungskontosaldos nach 

dem 01.01 .2020 ist zulässig. 

Der sachliche Grund für das Absehen von einer Festlegung bereits im Jahr 2019 

liegt u.a. darin begründet, dass in zahlreichen Fällen für die Prüfung des Regulie­

rungskontos vorgreifliche Verfahren der zweiten Regulierungsperiode (Erweite­

rungsfaktoren, Netzübergänge etc.) noch nicht abgeschlossen waren. Zur Wahrung 

einer einheitlichen Prüfungspraxis hat die Beschlusskammer daher von einer früh­

zeitigen Genehmigung der Regulierungskonten abgesehen. 

Die rückwirkende Festlegung in Bezug auf die Erlösobergrenzen 2020 und 2021 

verstößt insbesondere nicht gegen § 21 a Abs. 5 S. 4 EnWG. Das Regulierungs­

konto wird gern. § 5 Abs. 1 S. 1 und 5 ARegV ohnehin primär durch den Netzbetrei­

ber geführt. Durch den stets vor dem 30.06. eines Kalenderjahres der Regulierungs­

periode veröffentlichten Erhebungsbogen zum Regulierungskonto war der Netzbe­

treiber stets rechtzeitig zur Preisbildung (01.01. des Folgejahres) in der Lage, die 

preisbildenden Bestandteile aus der Auflösung des Regulierungskontos für sich zu 

bestimmen und konnte diese somit seiner Entgeltbildung zu Grunde legen. 

Durch die Veröffentlichung der Hinweise zur Anpassung der Erlösobergrenze waren 

dem Netzbetreiber dabei auch die wesentlichen Rechtspositionen der Beschluss­

kammer im Hinblick auf die Berücksichtigung bzw. Nichtberücksichtigung bestimm­

ter Kosten als dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile i.S.d. § 11 Abs. 2 

ARegV bekannt. 
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Die Systematik der ARegV sieht einen festlegungsfreien Zeitraum nicht vor. Die 

Festlegung der Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskonto für die Jahre 2020 

bis 2022 hätte danach grundsätzlich im Jahr 2019 erfolgen sollen. Gleichwohl ist 

eine rückwirkende Festlegung zulässig. Nach Art. 37 Abs. 10 der Richtlinie 

2009/73/EG sind die Regulierungsbehörden befugt, vorläufig geltende Übertra­

gungs- und Verteilungstarife festzulegen oder zu genehmigen und über geeignete 

Ausgleichsmaßnahmen zu entscheiden, falls sich die Festlegung der Tarife verzö­

gert. Wenn aber vorläufige Regelungen im Zusammenhang mit der Festlegung der 

Erlösobergrenze für ein Kalenderjahr zulässig sind, muss auch eine rückwirkende 

endgültige Festlegung von Erlösobergrenzen zulässig sein (vgl. OLG Düsseldorf, 

Beschluss vom 14. September 2016, Vl-3 Kart 175/14 [V], Rn. 118 ff. , juris). 

Angesichts der dargestellten Umstände erachtet die Beschlusskammer die rückwir­

kende Festlegung als vom Ermessen gedeckt. 

Vorliegend überwiegt das Interesse der Allgemeinheit an der (rückwirkenden) Fest­

legung zur Auflösung der Regulierungskontosalden. Die gegen die rückwirkende 

Festlegung sprechenden Prinzipien des Vertrauensschutzes hat die Beschlusskam­

mer demgegenüber im konkreten Fall als nachrangig bewertet. 

Dem Netzbetreiber war zudem vorab bekannt, dass eine Festlegung der Beschluss­

kammer zur Genehmigung des Regulierungskontosaldos erfolgen wird und insoweit 

eine nachträgliche Korrektur der selbständig angepassten Erlösobergrenzen der 

Jahre 2020 und 2021 erfolgen kann. Bereits mit den Hinweisen für die Festlegung 

der Erlösobergrenzen für das Jahr 2020 hat die Beschlusskammer darauf hingewie­

sen, dass, sofern noch keine Bescheidung des gestellten Antrags erfolgt ist, der 

Antragswert bzw. der Wert gemäß der vorläufigen Anordnung für die Anpassung 

anzusetzen ist. 

Zudem hat die Beschlusskammer in der vorläufigen Anordnung im Jahr 2019 noch­

mals klargestellt, dass mögliche Abweichungen der endgültigen von der vorläufigen 

Entscheidung sachgerecht über die Methodik des Regulierungskontos ausgegli­

chen werden können. Dies betrifft die künftigen Genehmigungsverfahren zu den 

Regulierungskonten der Jahre 2020 und 2021 . 

Seite 21 von 23 



Die Entscheidung ist auch verhältnismäßig. Die Entscheidung dient dem Zweck, 

entsprechend den Vorgaben des EnWG, der ARegV und der StromNEV für die 

Jahre 2020 bis 2022 Auflösungsbeträge aus dem Regulierungskontosaldo festzule­

gen. Die rückwirkende Festlegung ist hierzu geeignet, insbesondere werden 

dadurch folgerichtige Saldierungen in den Jahren 2020 bis 2022 ermöglicht. Die 

rückwirkende Festlegung ist auch erforderlich, da ein gleich geeignetes, milderes 

Mittel nicht zur Verfügung steht. Die Entscheidung ist schließlich auch angemessen. 

Das Interesse des Netzbetreibers, für den Zeitraum der Rückwirkung keinen weite­

ren Vorgaben gemäß dieses Beschlusses zu unterliegen, muss aus Sicht der Be­

schlusskammer hinter dem Interesse der Allgemeinheit an einer sicheren, preis­

günstigen und effizienten leitungsgebundenen Versorgung der Allgemeinheit mit 

Elektrizität zurückstehen. Die zahlreichen nachträglichen Korrekturen einzelner Un­

ternehmen im Verwaltungsverfahren zeigen zudem, dass es vielfach auch im Inte­

resse der Netzbetreiber selbst ist, nachträglich noch eine Entscheidung zu treffen. 

III. Gebühren 

Hinsichtlich der Kosten ergeht ein gesonderter Bescheid nach § 91 EnWG. 

IV. Anlagenverweis 

Die Anlagen 1 bis 4 sind Bestandteil dieses Beschlusses. 

Anlage 1 Auflösungsplan und Auszug 

Anlage 2 Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA 

Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzenbestandteile 

Anlage 3b Vergleich VPI und dauerhaft nicht beeinflussbare Kosten 

Anlage 3c Netzveränderungen 

Anlage 4 Messstellenbetrieb 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Be­

schwerde erhoben werden. Die Beschwerde ist bei der Bundesnetzagentur (Haus­

anschrift: Tulpenfeld 4, 53113 Bonn) einzureichen. Es genügt, wenn die Be­

schwerde innerhalb der Frist bei dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Hausanschrift: 

Cecilienallee 3, 40474 Düsseldorf) eingeht. 

Die Beschwerde ist zu begründen. Die Frist für die Beschwerdebegründung beträgt 

einen Monat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag 

von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts verlängert werden. Die 

Beschwerdebegründung muss die Erklärung, inwieweit der Beschluss angefochten 

und seine Abänderung oder Aufhebung beantragt wird , und die Angabe der Tatsa­

chen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt, enthalten. Die Be­

schwerdeschrift und Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt 

unterzeichnet sein. 

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG). 

Vorsitzender 

t:wurw,eg 

Beisitzer 

Petermann 

Beisitzer 

Albrecht 
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Anlage 1 - Auflösungsplan und Auszug Regionetz GmbH Az: BKS-19/00738-01 

Auszug des Regulierungskontos für 2018 
- Herleitung des Saldo und Auflösungsplan-

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß§ 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter Netzebenen 
gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G 

Kostenveränderung Messung I Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern.§ 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 SysStabV 
und anderen Anlagen nach § 22 Abs. 1 SysStabV 

Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 
nach § 23 ARegV 

Entschädigungen nach§ 15 Abs. 1 und 2 EEG 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und 
Baukostenzuschüssen nach§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 i.V.m. 
S. 2 StromNEV 

nach § 4 ARegV zulässige Erlöse 

2018 
[EUR) 

106.513.350 

Summe aus Einzeldifferenzen -1 .030.704 

Verzinsung und Auflösung des Regulierungskontos 

Bezeichnung 2018 2019 2020 2021 2022 
[EUR] [EUR] [EUR] 1 [EUR] 1 [EUR] 

Jahresanfangsbestand ( =Vorjahressaldo) -1.037.610 

Endbestand (= Saldo aus Einzeldifferenzen) -1.030.704 -1.037.610 

Mittelwert aus Jahresanfangs- und Jahresendbestand -515.352 -1.037.610 

Anzuwendender Zinssatz gemäß § 5 Abs. 2 ARegV 1,34% 1,34% 1,34°/, , 1,34%1 1,34% 

Verzinsung -6.906 -13.904 

Saldo Regulierungskonto (=Jahresendbestand + Verzinsung) -1.037.610 -1.051.513 

Annuitätische Berücksichtigung in der Erlösobergrenze -357.5441 -357.5441 -357.544 

Auswirkung auf die Erlösobergrenze Mehrerlös (EOG-mindemd) 
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Anlage 2 - Vergleich der Werte von Netzbetreiber und BNetzA Regionetz GmbH Az: BKB-19/00738-01 

Vergleich der Netzbetreiberangaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern. § 5 Abs. 1 ARegV des Jahres 2018 

Rechtsgrundlage 

§ 5 Abs. 1 Satz 1 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 3 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

§ 5 Abs. 1 Satz 2 ARegV 

Beschreibung 

Erlösobergrenze (EOG) gemäß § 4 ARegV 

Erforderliche Inanspruchnahme vorgelagerter 
Netzebenen gemäß § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 ARegV 

erzielbare Erlöse 
Verzichtsbetra in der Verprobun 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 

in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
Vermiedene Netzentgelte im Sinne von §18 StromNEV, 
§ 35 Abs. 2 des EEG und § 4 Abs. 3 des KWK-G in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Kostenveränderung Messung / Messstellenbetrieb 
inkl. Maßnahmen gern. § 21b EnWG 

Nachrüstung von Wechselrichtern nach§ 10 Abs. 1 
SysStabV und anderen Anlagen nach § 22 Abs. 1 
SysStabV 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
in EOG enthaltene Ansätze 
Differenz 

tatsächl ich entstandene Kosten 
Kapitalkosten aus genehmigten Investitionsmaßnahmen 1--------------
nach § 23 ARegV in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Ab~. 1 Satz 2 ARegV Entschädigungen nach § 15 Abs. 1 und 2 EEG in EOG enthaltene Ansätze 

Differenz 

Auflösung von Netzanschlusskostenbeiträgen und tatsächlich entstandene Kosten 
§ 5 Abs . 1 Satz 2 ARegV Baukostenzuschüssen nach§ 9 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 und 4 in EOG enthaltene Ansätze 

i.V.m. S. 2 StromNEV Differenz 

Angaben des 
Netzbetreibers 

[EUR] 

Bundesnetz­
agentur 
[EUR] 

Abweichungen 
zu angesetzten 

Werten 
[EUR] 

Sonsti es 

Summe aus Einzeldifferenzen 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen Regionetz GmbH Az: BK8-19/00738-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VPl1/ VPl0 - PF, 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II - V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2018 2018 absolut relativ 

104.581 .378 106.513.350 -1.931 .973 -1,8% 
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Vergleich VPI u nd dauerhaft nicht beeinflußbare Kosten 

l"'m St,"6,che, Bu, deuml ,.,6ff,,tichto, 
Vetbrauoh•rpreitgesa~lindex des vorietzten Kalende,jahru 
Wl'dem J1hr, Nr da.s die EMsobergrente gilt(§ 8 AReoV) 

N•~tr.ib4ir BN•tzA 

Kalen<Mrjahr VPI Kalenct.rjahr 
Atnwlchung 

VPI 

2016 107,40 2018 107,40 0.00% 

2 • 1 ~Mtzfiche Abnahme- und Vorg0tungsi,ftichten 

2-2 Konzessionsabgaben 

2- 3 

Planwert: 2- 4 
Etfurderkhe Inanspruchnahme vorgelagenor Netzebenen 

P lanwert: 
2- 5 Nachrüstung von Wechselrichtern 11ac:h § 10Abs. 1 

Sw ltlbV 

Genehmigte lnvesti110nsmaßnahrnen nach§ 23 ARogV2 · • 

Auftösungdes Abzugsbetrags n,eh § 23 Abs. 2a ARegV 

Mehrkosten fOr die Errlehlung. den Betrieb 1.md die 
A~rung von Erdkabel'\ 

2-7 

Pl.anw e rt:
2-. Vermiedene NeU:e-nlgertei'n Sinne -..on §HI StromNEV, § 

35 Abs. 2 des E G und & 4 Abs 3 des KWK-G 

Z..htlngen an Städte odtt Gemerlden nach Maßgabe wn 
§ SAbs. 4 StromNEV 

2·8b 

BeltiltblicMuf'l<I larifYltttrag1iche Vereinbarungen zu 
lohnnisat?• und Yeraorgungsleisb.ingen (Abschluss vor 
31.12.2008 

2-• 
2· 10 

Berufsausbildung und We!tl!lrt>ldung m Unternehmen und 
2-11 -..on BeiriebskindertaQ&M:ltten fvr Kinder der Im 

Netzberekh beschi · ten Belriebu eh6riaen 

Entscheidungen über grentübarschreitende 
Kos~neufteiu~nn•ch Art. 12 der VO (EU) 347/2013 

2-12 

For,chung und EntwicUmg nach Maßgabe des§ 25a 
ARegV 

2 • 12a 

AuMsung -.on BKZ I Netz.anschlusskostenbeltri~ in 
Verbildung milder StromNEV 

2-13 

2• 14 Au,glelchsrnt>eh•nismusnach § 2 Abi. 4 EnLAG 

dem flnanzielen Ausgllwch n ach § l 7d Ab satz 4 des 
2 ·15 Energiewirtsc:haft.sgesetz.es • Umsetzung des Off'shor•• 

Nelzentwicklun Lan!l 

K•patitJts.reser.oe n•ch § 13e Abs, 3 EnWG, Stilegung-..on 
2-16 B raunkohlekr•ftwerken n•ch § 13g EnWG sowie 

Netz.stabilitätsan n nach 13k nWG 

2-17 EntsdlldiQ\Jngen ntch § 15 Ab,. 1 und 2 EEG 

Kompensalionsz.ahlungen m R• hmen des 
Satz 2 Nr. 1 Ausgleich smechanismusnach Ar$tel 3 der Verordnung 

EG Nr. 12 812003 

Satz 2 Nr, 2 Erlöse aus dem EngpU31'!'1•n•gement nach ArtJ!cet 6 der 
Verordnung (EG) Nr. 122812003 

Kosten für die Beschaffung der Energie zur Erbringung von 
Si tz 2 Nr. 3 Aus,ol&ich"1eislUn~n. einKhMBlich der Kosten für die 

laSU& Beschaffun 

Oiffer.,iz Z'MS.ehen genehmigten Verlcstenergiekosten und 
den 1nu tzfihioen Kosten 

Satz. 4 

Summ• 

S.t•1'llOl'l1 



--------
II 

Anlage 3c Netz;ve,,Anderungen Regioneu: GmbH Az; 8K&-1g,00738--01 

Daten der V.-iusten«gie 

Zu
Zu 

übeftragendeDenübertragende-
aMl(kaN\ten Refflfenz- denaiierf!,annte .-,..,Kosten zu preis der Volatile

Kosten ftlrdie G,unde Volalilen Kosten :oJ Kosten
&$Chaffunt;1 

K~ten Grunde IEURJvon Verlust-
Preis ("MWhl

8nftfgie ·-fcl / kWhl M..-ge
(EURJ 

lkV.'hJ "-

Stammdaten d« Notaibergingo 

laufend 
Not..«ineNr Datum desdoruno Name des übergehenden•.. AklenZBtchen NeU:über

N•U:1eils1-Netziibe ga~sZug•~!roa,,g, 

~ 

ZuHmmonselzung der EOG der Nelzubel'gänge nach§ 2e ARe,oVd.s Jahres 2018 

Erlös-
obe(grenze 

!EUR) 

dauerhaft 
nicht 

beeinfluss-
bare 

Kostenanteile 
(EUR( 

votüber-
gehend nicht 

beeinfluss-
bare 

Kostenanteile 
(EUR) 

Erhöhung der Erhöhung der 
vorube!'- nicht EOG-

gehend nicht nicht abgebauten erhöhung 
beeinfluss- abgebaute beem flusa- d<xoh 

barM'! boeinftuH• baren Erweiterungs-
Kostonanleila bare Koslonanteile f.3klof (lnkl. 

durch Kootenanteife durch yp; 
(VPl!"VPfo- (EUR) (VPl,'VP!.• abzgl. Pf.) 

PF1) PF1) (EURJ 

Ooalilils- Volatile 
element Kosten 
(EUR) (EUR) 

S..do 
Regvh.-ungs 

konto 

(EUR( 

Hittefall 
!EUR} 

Sonstiges 
!EUR) 
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Anlage 3a Vergleich der Erlösobergrenzen regionetz GmbH Az: BKS-19/01837-01 

Vergleich Erlösobergrenzenbestandteile 

Erlösobergrenze 

Formelbestandteile 

KAdnb 

KA vnb 

KAb 

Anpassung VPl1/ VP10 • PF1 

Anpassung der Erlösobergrenze gern. EWF-Beschluss 

Q-Element 

Volatile Kosten 

Saldo Regulierungskonto 

Härtefall 

Sonstiges 

MEA 

Netzveränderungen gemäß § 26 Abs. II • V ARegV 

Sonstiges 

Netzbetreiber BNetzA Abweichung 

2018 2018 absolut relativ 

22.661.742 24.484.289 ·1 822.547 •7,4% 
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-----
Anlage 3c Netzveränderungen re,gionetz.OmbH 

Ar. BKIH9/01837-01 

Stammdaten 6w NotziibergAnge 

l • ufend 
e Nr. 
des 

NeUube 
rgeng, 

A>r.lenzeic:hen 

Netzvorln 
den,og 

IAbQongl 
Zugang) 

Name des 0bergeheoden 
Notzteils 

Oalum des 
NolZO,,_ 

gangs 

_ 

Daten de,- Vorlusten•gieZusammen3-eUUng der EOO dt.M" N«zfiberginge nach§ 26 AA:egV des Jahtm 2018 

nicht gohend nlGhl 
beeinfluss• beeinftun-

bare bafe 
Koslena nleilt Kostenanteile 

{EUR! IEURJ 

_ ___ 

El'höhllnQ d« Erhöhung der 
nicht EOG­

Qehend nlchl nicht abgebauten -· oth6hong
boeinftuu­ •~ute beeinltuu- durch 

ba,on beefnßuss- baren EtweiLertJnos­
bare lak.tor (inkl 

Kostenanteile VPI 
IEURJ abz:gl. Pi.) 

IEURJ·:... . :_.. OualitAts-­ SaldoVolallle 
elornor,t Kosten A:eguli•ungs HArtetall Son:itiges 

kontoIEURJ IEURJIEURJ IEURJ 
{EURJ ------

~'Zu 
Don Obettcagende

Ri,f„e,c,z.aneri(ltlV"lten d,nenerkannto 
Kosten zu preis der anerkannten Volatile -·-Kosten hlr die G,oodo Vol.,itilen Kosten Z1J8Mchaffur'l9 "°''"' liegender Koslen Grundo !EURJ~Verlusl• 

Preis {€/MWhJ«19fgie 
(c:t / kWhJ{EURJ 
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---
Ermtttfung der KostenveränderyQq Im Bereich Messung und Me55stellenbetrteb des Jphres 2018 

Dlff•,• nz 

.A.nuhl der M„Mlnrlchtungen 
BoodHnatz,.Netzbltretblr Nelzbetrelt.rErmlnlung dt>t Differenz gemH § 5 Abs. 1 S.3 AR•gV egemur

[EUR] 
[EUR] 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 

F11M~bel.mo.in..,LAis~Mt1~~-~,.._u~ 
(~~HUAk I S 3AAeg\l) 

OoH«litlardltden~F~o,e,s.l(c,o~MMn~•(..,~'"'--~)im K...,_,jlll• 
~ s.<iclo.lctl119Jn9cltl Abg,_. vc,r, AA.ehlvunutt•m. Ooew.,...nMMu~ehmwec:hhln od.- "'°'" 
~-~MnHl...,.._.tib« fu, mo:1.-l'ltlMMMIMChll.lt'IQ«I und lni.llioent.MKH)'li.tM(gMSB fvt mME ~ 
MSya)bWU.......,,, 

1n•EIIOMN'o,-2011~MNb:dsKo1_,•Meu1,...,.,,,,,.,f9"JCl'INßicttMMM!PI....,..,. 
~durctl~dltbn„M~lfMZ:Smll~IMn~.....-uctn.ba-....!MI' 
N.abe4Jelb«~OCMl'~~dvn:hf"''"1 

O."'°"dvrd'! Äl"lCMr\lflO dir Zahlclef A.nKNu11numr ...urucht, beider-, def ZM'IMI' durch.,,.modl'N 
Mr..Hil'ri;h1UnQr,"S-.c!..§2Nr tSJ.1G01v ... f61Abi 1 ~t 4MstrG(S~, 1 rl.tE.)odettin 
....,.,._..,..11,-..l'ft&ml-.,2Nt 1 J.1t.bG •Mt22wutN. 

(SIOckJ [StUek) {SIUck) [SIOckJ 

s.,..,,_,, 



Einzelaufstellung der Unterschiede der Netzbetreiberanqaben und der von der Bundesnetzagentur ermittelten Werte gern.§ 5 Abs. 1 AReqV des Jahres 2018 

E1 • erzielbare Erlliae 

Kategort. Netzr bzw. Umapann.bene/ (Zlhl•t•)beaichnung 

MSB(rid. Me 
Sonstige Entgelte (sonst!Qt,) 

Buelchnung 

orde lche nanapruc na ,.,. vorgtt agerter 

Einheit 
Einheit M•n~ 

Entgelt 
Westnetz GmbH 

E6·K� nehml en tnv„utJonamaßnahmen naeh 23 AR• V 

Aktenulchen 
(BK4-JJ-XXXJ Projektname 

• BNettA • 

8K4•1 4-045 
• BNetzA. 

,... !Auflösung Baukoslenzusehu$$ )Korrekturbetrag 
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